
Der Arbeitsschutzausschuss – wichtigstes Gremium der
Arbeitsschutzorganisation im Betrieb

Mit dem Arbeitsschutzausschuss (ASA)
wurde vom Gesetzgeber ein Beratungsor-
gan f�r den gesamten innerbetrieblichen
Arbeits- und Gesundheitsschutz einge-
f�hrt, das sich in der Praxis bereits bes-
tens bew�hrt hat und nicht mehr wegzu-
denken ist. Mit ihm wird die Kooperation
des Arbeitsschutzes auf betrieblicher
Ebene organisiert und institutionalisiert.
Auf seinen Sitzungen sollen alle maßgeb-
lichen Sicherheitsexperten und Entschei-
der im Unternehmen ihr Forum finden, um
jedes relevante Thema auf die Tagesord-
nung bringen zu k�nnen. Leider sind

grundlegende �bersichten zu den Aufga-
ben, den Teilnehmern und der Organisation
des ASA immer noch sehr selten zu finden.
Dieser Artikel will diese L�cke f�llen und
dem Leser die wichtigsten Fakten zum
ASA komprimiert zur Verf�gung stellen.

Arbeitshilfe:

• Beispiel einer ASA-Gesch�ftsordnung
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1 Zielsetzung

Dieser Artikel verschafft einen Gesamt�berblick �ber
Rechtsgrundlage, Struktur, Prozesse, bew�hrte Vorgangswei-
sen und Teilnehmer des betrieblichen Arbeitsschutzaus-
schusses (ASA). Weiterhin beschreibt er Beispiele f�r eine
m�gliche Tagesordnung einer ASA-Sitzung und einer ASA-
Gesch�ftsordnung.

Arbeitsmittel f�r die Probleml�sung:

• § 11 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

• § 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

• DGUV-Vorschrift 2
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Jeder Betrieb mit mehr als 20 Besch�ftigten ist gem�ß § 11
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) verpflichtet, einen Arbeits-
schutzausschuss einzurichten, der sodann als zentrales Organ
der Arbeitsschutzorganisation eines Betriebs fungiert. Ar-
beitgeber in Betrieben mit 20 und weniger Besch�ftigten ha-
ben allerdings in jedem Fall gem�ß § 3 Abs. 2 Nr. 1 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) f�r eine geeignete Organisation zur
Durchf�hrung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sor-
gen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Somit
m�ssen sich die Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses im
Hinblick auf eine effektive Kooperation der betrieblichen
Partner im Arbeitsschutz auch in solchen Kleinbetrieben
wiederfinden.

Begr�ndet wurde die „Beschr�nkung“ auf Betriebe mit mehr
als 20 Besch�ftigten f�r die Implementierung eines ASA
h�ufig mit einer notwendigen Flexibilisierung, insbesondere
f�r kleine Betriebe, bei denen die Einsatzzeiten f�r die erfor-
derliche betriebs�rztliche und sicherheitstechnische Betreu-
ung gem�ß DGUV-V2 (Vorschrift 2 der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung), Betriebs�rzte und Fachkr�fte f�r
Arbeitssicherheit, nicht sonderlich hoch sind. Der Gesetzge-
ber fordert die Einrichtung eines ASA gem�ß § 11 ASiG f�r
den Betrieb, weil er es als wichtiges Ziel ansieht, dass damit
die konkreten Probleme des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sowie der Unfallpr�vention direkt vor Ort diskutiert wer-
den k�nnen und dies nicht fernab der meisten Besch�ftigten in
der Unternehmenszentrale stattfindet. Im Arbeitsschutzaus-
schuss soll die betriebliche Arbeitsschutzorganisation regel-
m�ßig kritisch hinterfragt und gepr�ft werden.

Hier soll mit den wichtigsten betrieblichen Partnern im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz die Arbeitsschutzorganisation
kontinuierlich verbessert werden und der Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene, sowie gesicherte arbeitswis-
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senschaftliche Erkenntnisse bei der Entwicklung und Um-
setzung von Maßnahmen im Betrieb ber�cksichtigt werden.
Die Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses auf Unter-
nehmensebene wird durch § 11 ASiG nicht verlangt (vgl.
LAG Hessen 01.02.1996, NZA 1997, 114). Insoweit besteht
auch keine origin�re Zust�ndigkeit des Gesamtbetriebsrats
gem�ß § 50 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). In
gr�ßeren Unternehmen kann es jedoch sehr sinnvoll sein, ei-
nen „Gesamt-ASA“ neben den ASA der Betriebsst�tten zu
installieren. Dabei sind jedoch die Erfordernisse gem�ß § 50
Abs. 2 Satz 1 BetrVG zu beachten. Der ASA tagt gem�ß § 11
Satz 4 ASiG zumindest einmal viertelj�hrlich (w�hrend der
Arbeitszeit und unter Fortentrichtung der Arbeitsverg�tung)
und kommt neben den periodischen Treffen auch bei aktuel-
len Anl�ssen zusammen. Gem�ß § 11 Satz 3 sind in diesem
Gremium Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und Ge-
sundheitsschutzes gemeinsam zu beraten. �ber die beratende
Funktion hinaus kann ein ASA auch die Funktion einer
Steuerungsgruppe zur Umsetzung f�r den Gesundheits- und
Arbeitsschutz relevanter Projekte im Betrieb haben. Diese
Empfehlungen k�nnen sodann als Entscheidungshilfen f�r
den Arbeitgeber bzw. f�r den Betriebsrat bzw. Personalrat
dienen. Durch die Bildung des Arbeitsschutzausschusses wird
der Arbeitgeber nicht aus seiner rechtlichen Verantwortung
zur Erf�llung seiner Verpflichtungen aufgrund des Arbeits-
schutzes und der Unfallverh�tung entlassen.

1.1 Auftrag des Arbeitsschutzausschusses

Im ASA beraten die Arbeitsschutzfachleute des Betriebs die
gegenw�rtige Situation des betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes sowie der Unfallpr�vention, identifizieren
Problemfelder und diskutieren zuk�nftige Aktivit�ten. Der
gesetzliche Auftrag lautet w�rtlich: „Die Anliegen des Ar-
beitsschutzes beraten“. Oberste Ziele sind laut ASiG die
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Verbesserung des betrieblichen Zustands des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes und die Unterst�tzung der Verantwort-
lichen im Betrieb in allen Fragen von Gesundheitsschutz und
Arbeitssicherheit. Dazu geh�ren vor allem die Analyse des
Unfallgeschehens im Betrieb, die Auswertung von Gef�hr-
dungsbeurteilungen und die Koordinierung von Maßnahmen
im Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Gegenstand der Beratungen k�nnen aber auch Vorschl�ge
�ber betriebliche Investitionsmaßnahmen mit Arbeitsschutz-
relevanz, der Einsatz neuartiger pers�nlicher Schutzausr�s-
tungen sowie geeignete Schutzmaßnahmen bei der Einf�h-
rung neuer Arbeitsverfahren oder neuer Arbeits- bzw. Ge-
fahrstoffe sein. Eine besonders relevante Aufgabe des ASA ist
die Integration des Arbeitsschutzes in die betriebliche Auf-
bau- und Ablauforganisation und in die Unternehmensf�h-
rung. Der Arbeitsschutzausschuss dient insoweit als Bera-
tungs- und Informationsdrehscheibe im Betrieb, die u. a. daf�r
Sorge tr�gt, dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes bei al-
len T�tigkeiten und eingebunden in die betrieblichen F�h-
rungsstrukturen beachtet werden und die Besch�ftigten ihren
Mitwirkungspflichten nachkommen k�nnen. Hervorzuheben
sind weiterhin die menschengerechte Gestaltung der Arbeit
und die Verh�tung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren.
Sinnvoll ist die Entwicklung und Begleitung eines betriebli-
chen Arbeitsschutzprogramms.

Immer �fter werden neben den prim�ren Themen des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes auch Fragen mit direktem oder in-
direktem Bezug zum Arbeits- und Gesundheitsschutz disku-
tiert, wie zum Beispiel Mobbing am Arbeitsplatz, das Zeit-
management der Besch�ftigten, der Umgang mit Besch�ftig-
ten mit Behinderungen oder Angebote zur gesundheitlichen
Pr�vention [1].
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1.2 Rechtliche Grundlagen

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geht nicht konkret auf
den ASA ein. Aber einige Grundlagen des ArbSchG betref-
fend die Arbeitsschutzorganisation in Betrieben sind dennoch
in diesem Kontext erw�hnenswert, weil sie indirekt auch die
Basis f�r die Implementierung, Organisation und Arbeits-
weise des ASA bilden [2].

Das ArbSchG bestimmt den Arbeitgeber als Hauptverant-
wortlichen f�r den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Be-
trieb. An ihn richten sich daher auch prim�r die Pflichten, die
sich aus den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften ergeben. Ziel des Arbeitsschutzgesetzes ist es,
„Sicherheit und Gesundheitsschutz der Besch�ftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und
zu verbessern“. Der Begriff „Gesundheitsschutz“ erf�hrt da-
bei eine weit gespannte Definition und umfasst neben dem
Schutz vor k�rperlichen Sch�digungen auch den Schutz der
psychischen Gesundheit. Somit m�ssen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz alle Faktoren ber�cksichtigen, die zu ge-
sundheitlichen Beeintr�chtigungen und Erkrankungen f�hren
k�nnen. Die bundesdeutsche Rechtsprechung orientiert sich
beim Begriff Gesundheitsschutz damit an dem Gesundheits-
begriff der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), die
Gesundheit im Zusammenhang mit der Arbeit nicht nur als
Pr�vention von Krankheit oder Unfallsch�den versteht, son-
dern auch das gesamte k�rperliche und geistig-seelische
Wohlbefinden am Arbeitsplatz einschließt. Somit hat das
Leitbild der „Verbesserung der Arbeitsumwelt“ f�r das Arb-
SchG auch oberste Priorit�t. Als wichtige Elemente dieses
Leitbilds listet das ArbSchG u. a. folgende Punkte [2]:

• Sicherheit und Gesundheit als st�ndiger Verbesserungs-
prozess,
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